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§ 18 ArbVG Begriff und
Voraussetzungen

 ArbVG - Arbeitsverfassungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.08.2024

1. (1)Das Bundeseinigungsamt hat auf Antrag einer kollektivvertragsfähigen Körperschaft, die Partei eines

Kollektivvertrages ist, bei Vorliegen der in Abs. 3 angeführten Voraussetzungen diesem Kollektivvertrag durch

Erklärung zur Satzung auch außerhalb seines räumlichen, fachlichen und persönlichen Geltungsbereiches

rechtsverbindliche Wirkung zuzuerkennen. Die in der Erklärung als rechtsverbindlich bezeichneten

Bestimmungen des Kollektivvertrages bilden die Satzung.

2. (2)Gegenstand des Antrages auf Erklärung eines Kollektivvertrages zur Satzung können alle oder auch einzelne

Bestimmungen des Kollektivvertrages sein, die für die ihm unterliegenden Arbeitsverhältnisse rechtsverbindlich

sind, doch dürfen einzelne Bestimmungen nicht aus einem unmittelbaren rechtlichen und sachlichen

Zusammenhang gelöst werden.

3. (3)Ein Kollektivvertrag oder ein Teil eines solchen darf nur zur Satzung erklärt werden, wenn

1. 1.der zu satzende Kollektivvertrag gehörig kundgemacht ist und in Geltung steht;

2. 2.der zu satzende Kollektivvertrag oder der Teil eines solchen überwiegende Bedeutung erlangt hat;

3. 3.die von der Satzung zu erfassenden Arbeitsverhältnisse im Verhältnis zu jenen, die dem Kollektivvertrag

unterliegen, im wesentlichen gleichartig sind;

4. 4.die von der Satzung zu erfassenden Arbeitsverhältnisse unbeschadet des Abs. 4 nicht schon durch einen

Kollektivvertrag erfaßt sind.

4. (4)Kollektivverträge, die sich auf die Regelung einzelner Arbeitsbedingungen beschränken und deren

Wirkungsbereich sich fachlich auf die überwiegende Anzahl der Wirtschaftszweige und räumlich auf das ganze

Bundesgebiet erstreckt, stehen der Erklärung eines Kollektivvertrages zur Satzung nicht entgegen.

5. (5)Kollektivverträge im Sinne des Abs. 4 können auch dann zur Satzung erklärt werden, wenn die

Voraussetzungen des Abs. 3 Z 3 nicht vorliegen.

6. (6)Kollektivverträge, die von einem kollektivvertragsfähigen Verein (§ 4 Abs. 3) abgeschlossen wurden, können

nicht zur Satzung erklärt werden.
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